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Kathrin Utz Tremp, Georg Modestin1

Gerichtsnutzung von «oben» und von «unten»

Die Anfänge der Hexenverfolgungen in der Westschweiz
(15. Jahrhundert)

Einleitung

Im Staatsarchiv des Kantons Waadt liegen die Akten von rund 30 Hexenprozessen

aus dem 15. und beginnenden 16. Jahrhundert - also ausserordentlich frühe

Hexenprozesse -, die seit dem Ende der 1980er-Jahre vom Seminar für mittelalterliche
Geschichte der Universität Lausanne (Prof. Agostino Paravicini Bagliani)
systematisch aufgearbeitet, das heisst ediert, übersetzt, kommentiert und interpretiert
werden.2 Sie wurden alle - oder doch fast alle - von der Inquisition geführt, die in
den westschweizerischen Diözesen Lausanne, Genf und Sitten seit der zweiten Hälfte
des 14. Jahrhunderts nachweisbar ist. Da die Geschichte dieser Inquisition praktisch
unbekannt war,3 haben wir in einem ersten Schritt versucht, die Geschichte dieser

Institution und ihrer Exponenten nachzuzeichnen.4 In einer zweiten Phase ist uns
dann allerdings klar geworden, dass diese Inquisition, die sich vor allem aus dem

Dominikanerkonvent von Lausanne rekrutierte, nichts vermochte, wenn sie nicht von
den Bischöfen der drei westschweizerischen Diözesen Lausanne, Genf und Sitten

unterstützt und wenn sie nicht von den verschiedenen Autoritäten herangezogen und

gerufen wurde. So haben wir zeigen können,5 dass es die Stadt Freiburg war, die mit
ihren Waldenserprozessen von 1399 und 1430 die westschweizerische Inquisition
lancierte. Es gab einen ganz klaren Instanzenweg: die Stadt wandte sich an den

Bischof, der seinerseits den Inquisitor mit dem Fall beauftragte und ihm einen

bischöflichen Vertreter und allenfalls - zu noch besserer Kontrolle -einen Vertreter des

Franziskanerordens mitgab. Damit erwies sich der Bischof von Lausanne von allem

Anfang an als eigentlicher Oberherr der in seiner Diözese ausgeübten Inquisition
und verteidigte diesen Platz fast bis zum bitteren Ende, bis 1524, als er sich selbst

in einem Konflikt mit dem Domkapitel um die Inquisition in der kapitelseigenen
Herrschaft Dommartin als «vom Papst eingesetzter Generalinquisitor in seiner ganzen
Diözese Lausanne» bezeichnete.6

Die Städte oder Herren, welche die Dienste der Inquisition in Anspruch nahmen,
liessen diese in der Regel nicht allein schalten und walten, sondern umgaben sie mit
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einem Kreis von Beisitzern (Zeugen) und später Geschworenen, welche über die

nötigen ortskundlichen Kenntnisse verfügten und welche die Inquisition auch bremsen

konnten, wenn sie über das Ziel hinausschiessen sollte. Die Inquisition, die zumeist aus

einem Inquisitor und einem Glaubensprokurator bestand, die in der Regel beide aus

dem Dominikanerkonvent von Lausanne stammten, befand sich also sowohl unter der

Kontrolle des Bischofs, der ihr denAuftrag zu erteilen hatte, als auch unter derjenigen
der Städte und Herren, die den Bischof um die Entsendung des Inquisitors gebeten
hatten. Dabei hatten sie freilich keine Wahl. Wenn es sich um einen Fall von Häresie

handelte, zu der auch die Hexerei gehörte, dann mussten sie die Inquisition heranziehen,

denn diese Fälle waren klar dem Bischof vorbehalten.7 Aus dieser Not konnte

man indes eine Tugend machen und den Inquisitor auch dann rufen lassen, wenn man
mit einem Fall «normaler» Kriminalität nicht zurande kam. Im Folgenden soll gezeigt
werden, wie die Autoritäten und die Bevölkerung der nachmaligen Westschweiz im
Lauf des 15. Jahrhunderts lernten, was die Hexerei war und wie man sie als Waffe

gegen eigene Feinde einsetzen konnte.8 Dies aber bedeutet nichts anderes, als dass die

Inquisition - wie andere Gerichte auch - «genutzt» werden konnte, und zwar sowohl

von «oben» wie von «unten».9 Dabei wurde die dominikanische Inquisition mit der

Zeit so intensiv genutzt, so «abgenutzt», dass sie am Ende des 15. Jahrhunderts nur
mehr einer Marionette in den Händen ihrer Benutzer glich.10

Gerichtsnutzung von «oben»

Die Gerichtsnutzung von «oben» soll an zwei Männern demonstriert werden, denen

1448 im savoyischen Schloss von La Tour-de-Peilz beziehungsweise 1479 im
bischöflichen Schloss von Ouchy der Prozess gemacht wurde. Im ersten Fall handelt

es sich um den Arzt Jaquet Durier, der vom 3. bis zum 15. März 1448 im Schloss

von La Tour-de-Peilz vor dem Inquisitionsgericht stand. Dieses bestand aus dem

Inquisitor (beziehungsweise Vizeinquistor) und dem Offizial von Vevey als Vertreter
des Bischofs von Lausanne und war ausdrücklich vom Kastellan (oder Vizekastellan)

von La Tour-de-Peilz, Pierre Ros, gerufen worden, der auch an den Verhandlungen
teilnahm. Als erstes gestand Jaquet Durier einen Mord, der allerdings etwas seltsame

Züge trägt. Er gestand, dass er mit Hilfe des Teufels einen gewissen Jean de Mossel

getötet habe, und zwar indem er diesen mit einem Pulver bewarf, das ihm der Teufel

gebracht habe. Bei der Berührung mit diesem Pulver sei Jean de Mossel sogleich
krank geworden und wenige Tage später gestorben. In einem zweiten Verhör gab

Jaquet Durier zu, dass er am gleichen Tag, als der verstorbene Jean de Mossel krank

geworden sei, mit einem Komplizen namens Antoine Bron und anderen zusammen
in einem Wald gewesen sei. Hier sei der Teufel zu ihm gekommen, um ihm zu helfen,
sich an Jean de Mossel zu rächen, dem er «wegen gewisser Pfandnahmen und einer
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gewissen Summe grollte, die Jean de Mossel in seiner Eigenschaft als Beamter des

Kastellans des Ortes genommen hatte» («cui malum volebat ad causam certarum

pignorationum et cuiusdam pretii per dictum Johannem de Mossel velut ministerialem
castellani dicti loci factarum»). Der Teufel trug Jaquet Durier bis zu einem Weinberg,
der Jean de Mossel gehörte und in dem dieser arbeitete und die Reben schnitt, und

gab ihm dieses Mal eine braune Salbe in die Hand, mit der er Jean de Mossel an den

Hoden berühren sollte. Jaquet Durier näherte sich seinem Feind in einer Wolke und

tat, wie ihm geheissen, und unvermittelt begann Jean de Mossel in seinem Weinberg

hin- und herzurennen und konnte damit nicht mehr aufhören. Der Teufel trug
Jaquet Durier noch zum nächsten öffentlichen Weg, von wo dieser dann - wohl zu
Fuss - zu einem eigenen Weinberg gelangte, wo er während des ganzen Restes des

Tages seinerseits arbeitete.11

Was stutzig macht, ist der im ersten Verhör erwähnte Abstand von «wenigen Tagen»,
der zwischen dem Mordanschlag auf Jean de Mossel und dem Eintreten seines Todes

lag, und es drängt sich der Verdacht auf, dass es sich hier um einen «Mord» handelte,
der mit den «normalen» Mitteln eines Laiengerichts nicht nachzuweisen war. Könnte

es sein, dass der Kastellan von La Tour-de-Peilz die Inquisition rief, um mit ihren
Mitteln ein «Verbrechen» nachzuweisen, das er mit seinen eigenen nicht bewältigen
konnte? Wenn das Pulver - oder die Salbe -, mit denen das Opfer berührt worden

war, vom Teufel stammten, dann war es nicht erstaunlich, wenn es - oder sie - erst

einige Tage später wirkte. Wenn Jaquet Durier ein Hexer war, dann konnte er auch

auf Distanz - zeitliche und notfalls örtliche - morden. In der Folge ging es also nur
mehr darum, aus Jaquet Durier einen Hexer zu machen - und dies tat das

Inquisitionstribunal nach allen Regeln der Kunst und mit der Folter. Der Mord an Jean

de Mossel rückte in den Hintergrund und wurde erst ganz am Schluss noch einmal

erwähnt, als Jaquet Durier bestätigen musste, dass Antoine Bron dabei gewesen war,
als Jean de Mossel starb (und nicht: als Jean de Mossel krank wurde):12 der Mord
war Realität geworden.
Interessant ist das Motiv der «Mörders»: Jaquet Durier soll sich an Jean de Mossel

gerächt haben, weil dieser wahrscheinlich einen Teil seiner Güter beschlagnahmt
hatte, und zwar in seiner Funktion als Beamter der Kastellanei La Tour-de-Peilz und

Vevey, deren Kastellan, Pierre Ros, in der Folge die Inquisition zu Hilfe rief, um
Jaquet Durier zu überführen. Es handelte sich also nicht um einen Mordanschlag auf

irgend jemanden, sondern auf einen Beamten der savoyischen Administration, und
damit auf die Obrigkeit;13 ein Anschlag, der nicht ungeahndet bleiben durfte, auch

wenn er sich nur mit Hilfe der Inquisition «beweisen» liess Jedenfalls wurde Jaquet

Durier am 15. März 1448 vom Inquisitionstribunal zur Hinrichtung dem weltlichen
Arm übergeben, den wahrscheinlich wiederum der Kastellan von La Tour-de-Peilz

verkörperte;14 der Richter, dem es nicht gelungen war, den Täter zu überführen,
brauchte jetzt nur mehr das Urteil zu vollstrecken.
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Der zweite «Hexer», der uns in diesem Zusammenhang interessiert, war Claude

Bochet, dem der Prozess vom 3. bis 17. November 1479 in Ouchy gemacht wurde.

Claude Bochet stammte aus der Herrschaft Blonay, und es wird nicht ganz klar,

warum er im bischöflichen Schloss von Ouchy abgeurteilt wurde und warum der

Bischof von Lausanne, Benedikt von Montferrand (1476-1491), sich persönlich um
den Fall bemühte. Claude Bochet scheint in Vevey festgenommen worden zu sein,

wohin er sich, wie er im ersten Verhör sagte, wegen eines Streites mit seiner Familie

geflüchtet hatte.15 In einem weiteren Verhör vor Benedikt von Montferrand gab er
dann allerdings zu, dass er die Herrschaft Blonay verlassen hatte, «weil Ybled de

Gerdil eine Steuer wegen der bewaffneten Männer von ihm verlangt habe» («propter
hoc quod Ysbletus de Gerdili volebat exigere ab eodem gietum factum propter armi-

geros»), eine Antwort, die ihm die Folter eintrug.16 Nach der zweiten Anwendung
der Folter erinnerte der Angeklagte sich, dass er vor ungefähr zwei Jahren zusammen
mit einigen Komplizen einen Knaben von zwei oder drei Jahren getötet habe, und

zwar den Sohn des Herrn von Blonay, der in der Wiege lag. Vor dem Tod sei das

Kind zwei oder drei Tage krank gewesen («languivit per duos vel tres dies»). Sie

hätten das Kind getötet, weil sie sich einig waren, dass es, einmal erwachsen, den

Bauern viel Schlechtes antun könne («poterit facere multa mala agricolis»),17 also

gewissermassen ein präventiver Tyrannenmord.
Eva Maier, die diesen Prozess ediert hat, vermutet, dass der damalige Herr von
Blonay, Georg I. von Blonay, und seine Frau, Jeanne de Menthon, tatsächlich einen

erstgeborenen Sohn gehabt haben könnten, der, um 1474 geboren, im frühen
Kindesalter verstarb. Sie hatten dann allerdings noch andere Kinder, einen zweiten Sohn

namens Johannes, der seit 1482 erwähnt ist, und eine Tochter Katharina (erstmals
1484 erwähnt), so dass der präventive Tyrannenmord vergeblich war.18 Doch 1482

war der «Tyrannenmörder» Claude Bochet nicht mehr am Leben; er war vielmehr

am 17. November 1479 in einer grossen Zeremonie hinter dem Friedhof der Kathedrale

von Lausanne zum Tod verurteilt und hingerichtet worden,19 am Ende eines

Prozesses, in dem er ebenso zum «Hexer» gemacht worden war wie 1448 Jaquet
Durier. Wie bei diesem fällt auf, dass auch Bochets Opfer erst zwei bis drei Tage

nach dem «Mordanschlag» gestorben war. Es ging darum, den unerklärbaren Tod des

erstgeborenen Sohns des Herrn von Blonay erklärbar zu machen. Georg I. von Blonay
wohnte den Verhandlungen übrigens selbst einmal als Beisitzer bei, und zwar bei

jenem Verhör, in welchem Claude Bochet gestand, dass er aus der Herrschaft geflohen
sei, weil Ybled de Gerdil - wohl ein herrschaftlicher Beamter wie seinerzeit Jean

de Mossel - von ihm einen Beitrag an eine Steuer verlangt hatte.20 Dabei handelte

es sich wahrscheinlich um ein Lösegeld von 1000 Gulden, welches die Herrschaft

Blonay 1476 in den Burgunderkriegen einer Plünderbande von Zweisimmen und
Saanen bezahlen musste, damit sie nicht gebrandschatzt wurde, ein Lösegeld, das

wahrscheinlich auf die Untertanen überwälzt wurde.21 Claude Bochet war also nicht
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nur an einem Anschlag auf den Erben der Herrschaft Blonay beteiligt (zirka 1477),
sondern hatte sich auch der Bezahlung dieser Steuer durch Flucht entzogen (zirka
1478) und damit erst auf sich aufmerksam gemacht.

Auffällig ist die Wiederholung der Orte und teilweise der Personen. Sowohl Jaquet
Durier als auch Claude Bochet stammten aus Herrschaften am Nordostufer des

Genfersees (der sogenannten Riviera lemanique), Jaquet Durier aus der savoyischen
Herrschaft La Tour-de-Peilz und Vevey und Claude Bochet aus der Herrschaft

Blonay, die noch einer einheimischen Familie gehörte; der Vater von Georg I. von
Blonay war übrigens seinerzeit bei der Verurteilung von Jaquet Durier anwesend

gewesen.22 Es scheint, dass die Herren und Kastellane dieser Herrschaften rasch

begriffen hatten, wie man die Inquisition rufen und nutzen konnte, und dieses Wissen

auch weitergaben, von einer Generation zur anderen, so dass rund 30 Jahre nach der

ersten Hexenverfolgung 1448 in den Jahren 1477-1484 eine zweite, umfangreichere
Welle die Region erfasste. Es gibt Ereignisse und Denunziationen, die bis 30 Jahre

zurückreichen, eine Tatsache, die Eva Maier bewogen hat, ihrem Buch über die zweite

Verfolgungswelle den Titel Trente ans avec le diable zu geben.23 Die beiden Prozesse

haben gemeinsam, dass sie so etwas wie einen historischen Kern aufweisen, im Fall

von Jaquet Durier die Tatsache, dass er sich gegen einen Beamten der savoyischen
Administration auflehnte, der wahrscheinlich seine Güter beschlagnahmen wollte,
und im Fall von Claude Bochet, dass er wegen einer Steuer die Flucht ergriff. (Beide
scheinen übrigens in chronischen Geldnöten gesteckt und sich deshalb von einem
Pakt mit dem Teufel vor allem Geld versprochen zu haben.)24 Die Widerstand gegen
die Pfandnahme beziehungsweise gegen die Steuer aber wurde als Rebellion gegen
die Obrigkeit interpretiert, die in der Geschichte vom Mord am zukünftigen Erben

von Blonay noch einen verstärkten Ausdruck fand und die mit einem Hexenprozess
und dem Tod auf dem Scheiterhaufen geahndet wurde.

Festzuhalten ist schliesslich, dass es sich in beiden Fällen um Männer, um «Hexer»

handelte. Dies ist zwar insofern nicht auffällig, als zwei Drittel der im RegisterAc 29
des Staatsarchivs des Kantons Waadt enthaltenen Prozesse Männer betreffen und nur
ein Drittel Frauen, was sich nicht zuletzt aus der häresiegeschichtlichen Tradition

erklärt, in der sie stehen. Nichtsdestoweniger lässt sich beobachten, dass das Hexereidelikt

bei Männern häufig eine gewisse politische Dimension beinhaltet und der

«Hexer» - wie in den zwei dargestellten Fällen - als Bedrohung für die Gesellschaft
oder die Obrigkeit wahrgenommen wurde, während bei den Frauen häufiger familiäre
oder dörfliche Konflikte ausgetragen wurden.25 Das heisst jedoch noch lange nicht,
dass Prozesse gegen mutmassliche Hexen völlig unpolitisch waren. Wir hätten für
unsere Ausführungen über Gerichtsnutzung von «oben» auch zwei andere Beispiele
wählen können, Beispiele von Frauen, die als Hexen verbrannt wurden, weil ein

savoyischer Edelmann, Bernhard von Menthon, und der Bischof von Lausanne in
ihrer Eigenschaft als Landesherren beweisen mussten, dass die hohe Gerichtsbarkeit
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über die Herrschaften Chätel-St-Denis beziehungsweise La Roche ihnen zustand und

nicht den Freiburgern, welche diese Herrschaften im Zug ihrer Expansion Richtung
Genfersee bedrohten.26

Gerichtsnutzung von «unten»

Am 26. Oktober 1498 ging im nördlich von Lausanne gelegenen Dorf Dommartin,
Sitz einer dem Lausanner Domkapitel gehörenden Kastellanei, ein Gerichtsakt über
die Bühne, der in einer vergleichbaren Art immer wieder stattgefunden haben muss,
dessen dokumentarische Spuren sich jedoch für das Spätmittelalter nur in den seltensten

Fällen erhalten haben. Die Rede ist von einer informacio secreta beziehungsweise

geheimen Voruntersuchung, in deren Verlauf belastende Zeugenaussagen gegen
eine(n) mutmassliche(n) Hexe(r) zusammengetragen wurden.27 Voruntersuchungen
bilden einen Quellentyp, der spezifische Anforderungen an die Quellenkritik stellt.

In dieser Hinsicht ist die betont vorsichtige Formulierung von Franz Irsigler bezeichnend:

«Die Voruntersuchungsakten sind», so schreibt er, «insgesamt [...] vielleicht
nicht so problembeladen wie die Hauptakten»,28 die - fügen wir an - in der Regel bis

zur Unkenntlichkeit dämonologisch überwuchert sind. Dafür bergen sie eine andere

Gefahr, dass man für Tatsachen nimmt, was einst Strategie war: Belastungszeugen
konstruierten ihre Aussagen so, dass sie möglichst überzeugend wirkten, was
insbesondere dann der Fall war, wenn sie breit akzeptierten Konventionen gehorchten.29

Dies erklärt die Macht, die ihren Worten innewohnte.30 Nun sind aber ausgerechnet
diese nicht unproblematischen Voruntersuchungen die beste Quelle für Justiznutzung

von unten, da sie die Art und Weise enthüllen, wie gewisse Teile der Bevölkerung
das Gericht als «obrigkeitliches institutionelles Angebot» annahmen.31

Wenn man sich vor Augen hält, dass Kläger - denen die Zeugen in einer

Voruntersuchung in der Regel typologisch gleichzusetzen sind - die angerufene Institution

sehr genau nach ihren «pragmatischen Zielen und Legitimitätsvorstellungen»
auswählten,32 wird die Brisanz von Hexenprozessen offenbar, liegt ihnen doch ein

äusserst «flüchtiges», kaumfalsifizierbares Delikt zugrunde33 - das nach bestimmten
diskursiven Strategien bei der Zeugenaussage verlangte. Dafür bietet der eingangs
erwähnte 26. Oktober 1498 ein im wahrsten Sinn des Wortes beredtes Beispiel.
An diesem Tag präsentierten sich nicht weniger als 15 Zeugen, um «mit den Waffen
der Justiz»34 gegen ihren Mitbürger Francois Marguet aus Dommartin vorzugehen.
Bereits das Datum macht misstrauisch. Die wie der nahtlos anschliessende Prozess

von einem Lausanner Vizeinquisitor geleitete «Vor»-Untersuchung fand unübli-
cherweise einen Tag nach Prozessbeginn statt. Marguet, der von einer weiteren,
16. Person, die sich aber während des ganzen Verfahrens bedeckt hielt, denunziert
worden war, hatte bei der ersten Vernehmung standgehalten, worauf die genannten
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Zeugen auf den Plan traten. Deren Aussagen lassen sich in drei Kategorien fassen.35

Eine davon, Schadenszauber gegen Mensch und Vieh, ist die Sorte von Anklage, wie

man sie in einer solchen Situation erwartet Die Vorwürfe sind in kurze Erzählungen
eingebettet, wonach den Anschlägenjeweils ein Streit mit Marguet vorausgegangen
sei. Offensichtlich war das die Form, die einen Schadenszauber - insbesondere für
Aussenstehende - «legitimierte». Das Dilemma besteht darin, dass sich mcht eruieren
lässt, ob es tatsächlich zu Auseinandersetzungen in der geschilderten Form gekommen

war beziehungsweise ob und wie weit die entsprechenden Erzählungen auf einem

narrativen Kunstgriff beruhen, wie dies aufgrund einer anderen Quellenbasis wohl
nicht zu Unrecht vermutet worden ist.36

Bei der zweiten Kategorie ist das dahinterstehende diskursive Moment - für einmal

- offenbar: Nicht wemger als fünf Personen sagen nämlich aus, der Angeklagte
sei sechs, sieben Jahre zuvor gesehen worden, wie er bei Sturmwetter aus den Wolken

gefallen sei. In vier Fällen berufen sich die «Zeugen» auf Hörensagen; allein

einer gibt an, Marguet bei stürmischem Wetter selbst erblickt zu haben, und zwar
in der Körperstellung eines gerade aus den Wolken Gefallenen («quod vidit dictum

Marguet [...] sicut illum qui cecidit a nubibus»),37 Alle diese Aussagen, hinter denen

eine Absprache vermutet werden darf, bedienen sich des Mittels der Anspielung, am
stärksten die letzte, woran die nachgeschobene Einschränkung des Denunzianten, er
habe das eben zu Protokoll Gegebene nicht genau sehen können («tarnen non bene

vidit»), wenig ändert. Eine doppelte Funktion erfüllt die rapportierte Aussage, wonach

mehrere mit Marguet im Streit stehende Personen diesem vorgehalten hätten, sie

wären im Gegensatz zu ihm «nicht aus der Luft gefallen» («quod ipsi non ceciderant
de aere ut ipse»):38 zum einen als Drohung Marguet gegenüber,39 zum anderen als

indirekte Anschuldigung vor Gericht.

Worauf diese Aussagen abzielten, war offensichtlich allen klar, einschliesslich Marguet.

Es geht, wie er selbst noch am Tag der Voruntersuchung im Verlauf der dritten

Sitzung seines Prozesses zu Protokoll gibt, darum, dass die Häretiker, das heisst Hexer
und Hexen, Übles tun, indem sie sich mit dem Sturm durch die Wolken «fortbewegen»

und Mensch und Tier durch diabolische Kunst töten («quod faciunt mala, id est,

vadunt per nubes cum tempestate et faciunt mori gentes et bestias arte dyabolica») 40

Mit ihren Worten insinuieren die Zeugen, Marguet sei einer dieser «Luftfahrer», die

- wie er selbst bei gleicher Gelegenheit ausführt - den Teufel als Herrn annehmen.

Ohne deutlicher werden zu müssen, stempeln sie ihn durch ihre Andeutungen zum
Teufelsdiener und Feind Gottes und aktualisieren auf dramatische Weise ein auf ihm
lastendes Gerücht. In der Tat stehe er, so der dritte Anklagepunkt, seit etwa 25 Jahren

im Ruf, ein «Ketzer» (hereticus) zu sein. Wie öffentlichkeitswirksam dieses Gerücht

gewesen sein muss, lässt sich aus der Aussage eines der Zeugen ableiten (oder sollte es

sich auch da um ein narratives Konstrukt handeln?), er habe davon bei seinerAnkunft
im Dorf erfahren. Die genannten 25 Jahre entsprechen im Übrigen der Zeitspanne,
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die vergangen war, seitdem Marguet beim Domkapitel - dem Lehns- und Gerichts-
herrn - gegen Ketzereivorwürfe vorgegangen war. Drei Zeugen erinnern sich an den

öffentlichen Widerruf des damaligen Verleumders in der Kirche von Dommartin, der

aber das Gerede, wie die Folge zeigt, nicht zum Schweigen brachte.

Bedeutungsvoll sind die «Fluggeschichten», auf welche Marguets Ankläger auf so

suggestive Weise zurückgreifen, als Beispiel für die Aneignung und Nutzbarmachung

einer Vorstellung, die in der gelehrten Dämonologie wurzelte und im Lauf des

15. Jahrhunderts allmählich Gemeingut wurde.41 Der angeklagte Hexer selbst gibt als

Quelle seines einschlägigen Wissens «einige Ketzer» an, die rund 40 Jahre zuvor im
savoyischen Moudon gefangen genommen worden seien.42 Wie sich ersehen lässt,

zeitigte die «Katechisierung» der Bevölkerung durch Prozesse Erfolge, insbesondere

durch die öffentliche Verlesung der Urteile. Dieser Vorgang dürfte umso schneller

und nachhaltiger gewesen sein, je häufiger ein bestimmter Ort heimgesucht wurde.

In Dommartin war dies nachweislich 1438, 1498 und 1524-1528 der Fall.43 Das

Wissen um Hexen und Hexer muss zudem durch eine im Vorfeld des Prozesses vom
Lausanner Domkapitel durchgeführte Untersuchung, in die auch Marguet geraten

war, aufgefrischt worden sein.44

Dessen Prozess ist eines von vier Verfahren, die in Dommartin innerhalb eines

Monats im Herbst 1498 durchgeführt wurden. Was dieses gegenüber den anderen

drei auszeichnet, ist die überlieferte Voruntersuchung, die einen - wenn auch

unvollständigen - Einblick in das Geschehen vermittelt, das einem Prozess voranging.
Vor dem Hintergrund schwerer politischer Spannungen zwischen dem Domkapitel
und dem Bischof, die sich die Gerichtshoheit in Ketzersachen streitig machten,45

ergriffen offenbar einige Männer46 die Gelegenheit, um den allem Anschein nach

missliebigen, seit längerem im Ruch eines Hexers stehenden Francois Marguet zu

beseitigen. Dabei war Letzterer der Analyse von Laurence Pfister zufolge keine

marginale Gestalt, sieht man einmal von seinem beschädigten Ruf ab. Was ihn
jedoch zusätzlich geschwächt haben musste, war der schwelende Streit mit seinem ihn
schwer belastenden Neffen Claude, der im Zusammenhang mit einer wenige Jahre

zurückliegenden Erbteilung zu sehen ist.47

Was auch immer die Ankläger bewogen haben mag, gegen ihren Mitbürger auszusagen,

sie sahen im Inquisitor einen «geneigten Richter, bei dem sie mit ihrem Anliegen
durchdringen konnten».48 Ihre äusserst suggestiven Ausführungen nährten das von
einer weiteren Person angestossene Verfahren, dessen Durchführung und Abschluss
dem aus Lausanne angereisten Inquisitor unter dem Schirm und der Kontrolle des

Lausanner Domkapitels oblag. Wie Gerd Schwerhoff kürzlich in Erinnerung gerufen
hat, «existierten vielfältige Möglichkeiten zur <Einspeisung> eines Gerüchts, eines

Verdachts oder einer Beschuldigung in eine gerichtliche Untersuchung».49 Die Akten
der Voruntersuchung vom 26. Oktober 1498 dokumentieren, auf welch geschickte
Weise die Zeugen aus Dommartin dieses Instrumentarium handhabten und so die
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Möglichkeiten, welche gerade das Inquistionsverfahren bot,50 von «unten» her nutzten.

Dass Francois Marguet letztlich nicht verbrannt, sondern - wie aus einer Quelle

aus dem Jahr 1504 hervorgeht - «lediglich» verbannt wurde,51 brauchte sie nicht zu
bekümmern. Der verurteilte Hexer war zu einer öffentlichen Unperson geworden,
mit deren Rückkehr kaum zu rechnen war.

Schluss

Der vorliegende Aufsatz möchte zeigen, dass es Gerichtsnutzung auch bei einem

geistlichen und überregionalen Gericht wie dem westschweizerischen Inquisitionsgericht

des 15. Jahrhunderts gab. Dieses Gericht konnte nur in Funktion treten, wenn
es gerufen wurde, und zwar von den westschweizerischen Städten oder Herrschaften.

Es war denn auch die Stadt Freiburg, welche das westschweizerische Inquisitionstribunal

lancierte, und zwar mit ihren Waldenserprozessen von 1399 und 1430.

Nachdem dieses Gericht bis 1440 ein ständiges Gericht geworden war, spannten es

auch einzelne Kastellaneien und Herrschaften vor ihren Wagen: 1448 der savoyische
Kastellan von La Tour-de-Peilz, 1479 die Herren von Blonay. In beiden Fällen ging
es letztlich um ein Verbrechen, das mit den zur Verfügung stehenden Mitteln eines

Laiengerichts nicht nachweisbar war: 1448 um den Tod eines savoyischen Beamten
des Kastellans, 1479 um den etwa zwei Jahre zurückliegenden Tod des erst zwei-
oder dreijährigen Erbens der Herrschaft Blonay. Wenn man jedoch die Inquisition
zu Hilfe rief und die mutmasslichen Täter zu Hexern machte, dann liessen sich die

Morde oder Totschläge als Schadenszauber erklären und die Täter ohne weitere

Anstrengungen als Hexer hinrichten. Diese Einsicht wurde von einer Generation zur
anderen weitergegeben. Es ist kein Zufall, wenn sowohl die Hexenverfolgung von
1448 als auch diejenige von 1479 am Nordostufer des Genfersees (an der Riviera

lemanique) stattfanden, denn der Vater von Georg I., Herr von Blonay 1479, war bei

der Verurteilung von 1448 dabei gewesen.
Noch vielschichtiger präsentiert sich die Hexenverfolgung, die 1498 das nördlich

von Lausanne gelegene Dorf Dommartin erfasste. Dieses war Sitz einer Kastellanei,
die dem Domkapitel von Lausanne gehörte, das die Hexenverfolgung von 1498 vor
allem deswegen betrieb, um dem Bischof von Lausanne zu beweisen, dass ihm, dem

Kapitel, über seine Kastellanei nicht nur die weltliche, sondern auch die geistliche
Gerichtsbarkeit zustand. In Dommartin, wo bereits 50 Jahre früher, 1438, eine erste

Hexenverfolgung stattgefunden hatte, wurde das Inquisitionsgericht aber nicht nur
von «oben» genutzt, sondern auch von «unten»; das eine scheint das andere nach

sich gezogen zu haben. Hier hatte in einem etwas länger dauernden Lernprozess
auch die Dorfbevölkerung begriffen, wozu man Hexenverfolgungen nutzen konnte,
nämlich um einen missliebigen Mann zur Strecke zu bringen - oder zumindest für
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immer aus dem Dorf zu vertreiben -, der schon seit einem Vierteljahrhundert im
Ruf stand, ein Hexer zu sein. Hier kam die Bevölkerung in einer sogenannten
geheimen Voruntersuchung (informacio secreta) zu Wort, bei der dem ausersehenen

Opfer von 15 Zeugen attestiert wurde, es habe Schadenszauber gegen Mensch und

Vieh ausgeübt und Hagel gemacht. Es ist bezeichnend für diese neue Aneignung der

Hexerei fast eine Generation nach derjenigen durch die Herren, dass hier nicht mehr
die häretische Hexensekte und ihr Treiben auf dem Sabbat im Vordergrund standen,

sondern der durch das einzelne Mitglied dieser Sekte geübte Schadenszauber, der

den Lebensnerv der ländlichen Bevölkerung wesentlich stärker traf.
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